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A u s b i l d u n g s v e r t r a g

über die Ausbildung zur „Altenpflegerin“/zum „Altenpfleger“

(Stand:10.11.2010) für Anwender AVR DW EKD

Zwischen dem      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     


als Träger der praktischen Ausbildung
· im Nachfolgenden „Träger der praktischen Ausbildung“ genannt –

und 

Frau/Herrn           


geb. am       in      
wohnhaft in      
- 
im Nachfolgenden „Schülerin/Schüler“ ge-nannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger.

Die Ausbildung erfolgt nach Maßgabe des Altenpflegegesetzes sowie den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen, insbesondere der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (AltPfl APV) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Beginn und Dauer der Ausbildung, Probezeit

(1)
Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt drei Jahre.

Sie beginnt 
am      

 FORMTEXT 
     
und endet voraussichtlich am      

 FORMTEXT 
     .
(2)
Für den Fall des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich der Vertrag auf schriftlichen Antrag der Schülerin/des Schülers bis zur Ablegung der Wiederho-

lungsprüfung bei Vorliegen der behördlichen Zulassung, jedoch höchstens um ein Jahr.

(3)
Die ersten sechs Monate der Ausbildung sind Probezeit.

§ 3

Gliederung

Die Ausbildung ist inhaltlich und zeitlich wie im Ausbildungsplan dargestellt gegliedert.

§ 4

Wöchentliche Ausbildungszeit

(1)
Die regelmäßige wöchentliche praktische Ausbildungszeit beträgt      Stunden.

(2)
Die durchschnittliche wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 35 Unterrichtsstunden zuzüglich Studienzeit, Nacharbeiten und Teilnahme an zusätzlichen Lernangeboten.

§ 5

Ausbildungsvergütung

Die Schülerin/Der Schüler erhält vom Träger der praktischen Ausbildung eine monatliche Ausbildungsvergütung. Diese entspricht, soweit vorhanden, der jeweiligen tariflichen Ausbildungsvergütung des Trägers der praktischen Ausbildung für Schülerinnen und Schüler der Krankenpflege, soweit nicht Ansprüche auf Unterhaltsgeld nach dem SGB III oder Übergangsgeld nach den für die berufliche Rehabilitation geltenden Vorschriften bestehen oder andere vergleichbare Geldleistungen aus öffentlichen Haushalten gewährt werden.

Sie beträgt z.Zt.:


im 1. Ausbildungsjahr      

 FORMTEXT 
     
im 2. Ausbildungsjahr      

 FORMTEXT 
     
im 3. Ausbildungsjahr      

 FORMTEXT 
     


(Stand:      )

Die Schülerin/der  Schüler erhält folgende zusätzliche Leistungen:

Vermögenswirksame Leistungen, eine Jahressonderzahlung und Leistungen für eine zusätzliche Altersversorgung.

Im Fall einer Förderung nach dem SGB III ist der Bescheid der Arbeitsverwaltung vorzulegen. Dies gilt sinngemäß auch für andere Förderbescheide.

§ 6

Erholungsurlaub

Der Erholungsurlaub beträgt zur Zeit       Tage, soweit gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen keine abweichenden Regelungen treffen. Urlaub ist grundsätzlich nur für unterrichtsfreie Zeit sowie außerhalb von Ausbildungsabschnitten gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 AltPflG bei dem Träger der praktischen Ausbildung zu beantragen.

§ 7

Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung

(1)
Der Träger der praktischen Ausbildung stellt der Schülerin/dem Schüler kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und Apparate zur Verfügung, die zur praktischen Ausbildung und zum Ablegen der jeweils vorgeschriebenen Prüfung erforderlich sind.

(2)
Der Träger der praktischen Ausbildung verpflichtet sich, die Schülerin/den Schüler entsprechend den zeitlichen Festlegungen des Ausbildungsplanes in den jeweiligen Praktikumsstellen gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 AltPflG einzusetzen. Er stellt die Schülerin/den Schüler für den theoretischen und praktischen Unterricht am Fachseminar für Altenpflege, in den jeweiligen Praktikumsstellen und für die Prüfungen vom Dienst frei.

(3)
Der Träger der praktischen Ausbildung setzt pädagogisch geeignete Fachkräfte ein, die die Praxisanleitung der Schülerin/des Schülers wahrnehmen.

§ 8

Zusammenarbeit mit dem Fachseminar für Altenpflege

(1)
Im Rahmen des Kooperationsvertrages obliegt dem Fachseminar für Altenpflege der theoretische und praktische Unterricht der Schülerin/des Schülers für deren/dessen Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger. Der Träger der praktischen Ausbildung und das Fachseminar für Altenpflege informieren sich gegenseitig über den jeweiligen Ausbildungsstand, Fehlzeiten, Ausbildungsprobleme und arbeitsrechtlich relevante Maßnahmen der Schüler.

(2)
Das Fachseminar für Altenpflege ist verpflichtet,


a) die unter Abs.1 festgelegten Ausbildungsinhalte planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann,


b) die Schülerin/den Schüler durch begleitende Besuche bei der praktischen Ausbildung zu betreuen und zu bewerten.

§ 9

Pflichten der Schülerin/des Schülers

(1)
Die Schülerin/Der Schüler hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Die Schülerin/Der Schüler ist insbesondere verpflichtet,


a) am Unterricht sowie den weiteren Ausbildungsveranstaltungen des Fachseminars für Altenpflege teilzunehmen,


b) die ihr oder ihm im Rahmen der praktischen Ausbildung übertragenen Aufgaben und Verrichtungen sorgfältig auszuführen.

(2) Die Schülerin/Der Schüler hat sich zu bemühen, die im Unterricht erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vertiefen und zu lernen, sie bei der praktischen Ausbildung anzuwenden, um das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich insbesondere, die ihr/ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft auszuführen. Sie/Er hat insbesondere 



a)
auf Verlangen des Trägers der praktischen Ausbildung vor ihrer/seiner Einstellung ihre/seine körperliche Eignung durch das Zeugnis eines vom Träger der praktischen Ausbildung bestimmten Arztes nachzuweisen,


b)
den zeitlichen und sachlichen Ablauf der praktischen Ausbildung zu dokumentieren,


c)
den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Ausbildung erteilt werden.


d)
Ausbildungsmittel und sonstige Einrichtung pfleglich zu behandeln,


e)
über Vorgänge, die ihr/ihm im Rahmen der Ausbildung bekannt werden, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Stillschweigen zu bewahren,


f)
an den Lehrveranstaltungen, Prüfung sowie an sonstigen Ausbildungsmaßnahmen des Fachseminars für Altenpflege teilzunehmen,


g)
bei Fernbleiben von der Ausbildung unter Angabe der Gründe unverzüglich den Träger der praktischen Ausbildung zu benachrichtigen und ihm bei Erkrankung oder Unfall spätestens ab dem vierten Kalendertag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Der Träger der praktischen Ausbildung kann die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu einem früheren Zeitpunkt verlangen. Bei Fernbleiben vom theoretischen oder fachpraktischen Unterricht hat sie/er zusätzlich das Fachseminar für Altenpflege zu informieren,


h)
auf Verlangen ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen,


i) 
die im Fachseminar für Altenpflege und bei dem Träger der praktischen Ausbildung ggf. geltenden weiteren Vorschriften zu beachten,

j) soweit öffentliche Förderung gewährt wird, hat sie/er gegenüber öffentlichen Förderstellen, insbesondere der Arbeitsverwaltung, ihren/seinen Mitteilungspflichten nachzukommen.

k) Im Fall der Förderung ist bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung die Finanzierung zur Fortsetzung der Ausbildung (gem. § 2 Abs. 2 dieses Vertrages) bei der Arbeitsagentur zu beantragen. Über die Förderung entscheidet die Arbeitsagentur einzelfallbezogen. Ein Anspruch auf eine weitere Förderung besteht nicht. 
§ 10
Kündigung/Rücktritt
(1)
Während der sechsmonatigen Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis beidseitig jederzeit gekündigt werden.

(2)
Nach der Probezeit kann der Vertrag durch den Träger der praktischen Ausbildung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

(3)
Seitens der Schülerin/des Schülers kann außerdem mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen gekündigt werden.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei einer Kündigung aus wichtigem Grund muss sie unter Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der oder die Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.

(4)
Beantragt die Schülerin/der Schüler für die Finanzierung der Ausbildung Leistungen nach SGB II oder SGB III, wird ihr/ihm im Fall der Nichtgewährung der Förderung ein kostenloses Rücktrittsrecht eingeräumt. 
§ 11

Fehlzeitenregelung

Auf die Dauer der Ausbildung gem. § 4 Altenpflegegesetz werden angerechnet

1. ein den Regelungen des Trägers der praktischen Ausbildung entsprechender Erholungsurlaub und

2. Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von zwölf Wochen, bei verkürzten Ausbildungen nach § 8 Altenpflegegesetz bis zu höchstens vier Wochen je Ausbildungsjahr. Bei Altenpflegeschülerinnen werden auch Unterbrechungenwegen Schwangerschaft bis zur Gesamtdauer von vierzehn Wochen, bei verkürzten Ausbildungen nach § 8 Altenpflegegesetz bis zu höchstens vier Wochen je Ausbildungsjahr angerechnet.

Liegt eine besondere Härte vor, können die in Ziff. 1 und 2 hinausgehenden Fehlzeiten 

auf Antrag angerechnet werden, sofern zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel den-

noch erreicht wird.

§ 12

Weitere arbeitsvertragliche Grundlagen

Für den Ausbildungsvertrag gelten darüber hinaus die folgenden arbeitsvertraglichen Regelungen des Trägers der praktischen Ausbildung:

Für das Ausbildungsverhältnis gilt die „Regelung der Ausbildungsverhältnisse der Schülerinnen und Schüler, die nach Maßgabe des Altenpflegegesetzes ausgebildet werden (Anlage 10/V AVR DW EKD)“ in der jeweils geltenden Fassung. 
§ 13

Förderung durch die Arbeitsverwaltung

Im Falle einer SGB III-Förderung durch die Arbeitsverwaltung gilt der Ausbildungsvertrag auch als Schulungsvertrag zwischen Fachseminar für Altenpflege und Schülerin bzw. Schüler. Das Fachseminar für Altenpflege ist Träger im Sinne von § 84 SGB III. Gemäß § 79 Abs. 2 SGB III können die Lehrgangskosten (§ 80 SGB III) unmittelbar an das Fachseminar für Altenpflege ausgezahlt werden (Direktzahlungsverfahren). Lehrgangskosten können nur in der von der fachkundigen Stelle (§ 85 Abs. 1 SGB III) zugelassenen Höhe übernommen werden.

§ 14

Ausfertigungen

Der vorstehende Vertrag ist in drei gleichlautenden Ausfertigungen (für die Schülerin/den Schüler, den Träger der praktischen Ausbildung und das Fachseminar für Altenpflege) ausgestellt und von den vertragsschließenden Parteien eigenhändig unterschrieben worden.

.......................................... 
.....................................................

(Ort, Datum)





(Träger der praktischen Ausbildung)

...........................................



..................................................

(Ort, Datum)





(Schülerin/Schüler)

............................................



...................................................

(Ort, Datum)





bei Minderjährigen Unterschrift










des/r gesetzl. Vertreter/









gesetzl. Vertreterin)

Diesem Ausbildungsvertrag wird zugestimmt.

...........................................



..................................................

(Ort, Datum)





(Fachseminar für Altenpflege)

ANLAGE 1:

„Einverständniserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass der Träger der praktischen Ausbildung und das Fachseminar für Altenpflege sich gegenseitig über meinen Ausbildungsstand, meine Fehlzeiten, meine Ausbildungsprobleme und arbeitsrechtlich relevante Maßnahmen gegen mich informieren und stimme diesem Informationsaustausch zu.

...........................................



..................................................

(Ort, Datum)





(Schülerin/Schüler)

............................................



...................................................

(Ort, Datum)





bei Minderjährigen Unterschrift










des/r gesetzl. Vertreter/









gesetzl. Vertreterin)“

� Aus Gründen des Datenschutzes ist das Einverständnis der Schülerin/des Schülers zu diesem Informationsaustausch separat zu erteilen. Es wird eine eigenständige Erklärung (Formulierungsvorschlag siehe Anlage 1) empfohlen.


�  Die Formulierungen betreffend die SGB III-Förderung sind mit dem Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen abgestimmt.





1
Erarbeitet von der Arbeitsgruppe „Umsetzung Bundesgesetz Altenpflege NW“ unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft der 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein- Westfalen, den privaten Anbietern in Nordrhein-Westfalen und der 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen


